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DRINGLICHKEITSANTRAG 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
         

             
         23.08.2022 

Dringlichkeitsantrag 
für den Verwaltungs- und Personalausschuss  

als Feriensenat am 24.08.2022 
 
Einmaliger Kostenzuschuss für Schulmaterialien zum Schulbeginn im September 

 
Der Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat beschließt einen einmaligen 

Kostenzuschuss für Schulmaterialien zum Schulbeginn am 13. September 2022 in Höhe von 

100,- € pro Münchner Kind. 

 

Begründung 

Die Lebenshaltungskosten steigen durch die hohe Inflation, die zurzeit bei 7,5 % liegen.  

Gerade Schulmaterialen sind von dieser Preissteigerung besonders betroffen: 

Wie die Süddeutsche Zeitung am 17.08.2022 berichtete, sind die Kosten in diesem Bereich zum 

Beispiel für Schulhefte und Zeichenblöcke im Schnitt um 13,6 % nach Angaben des Statistischen 

Bundesamts gestiegen.  

Dies darf nicht dazu führen, dass unsere Kinder und deren Familien keine ausreichenden 

Schulmaterialen mehr kaufen können.  

Um eine schnelle und direkte Hilfe zu ermöglichen, damit alle Schülerinnen und Schüler nicht 

darunter leiden müssen, soll eine Kostenzuschuss in Höhe von 100,- € direkt ausgezahlt werden. 

Dieser Betrag kann beispielsweise direkt an die Kindergeldempfänger ausbezahlt werden. Bei 

Schülern über 18 Jahren direkt an diese. Der Zuschuss ist pauschal und es sind keine Belege 

abzurechnen. 

Die Dringlichkeit dieses Antrags zur Entscheidung im Feriensenat am 24.08.2022 ergibt sich aus 

dem Termin des Schulbeginns am Dienstag, 13.09.2022.  
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